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Beihilfe durch den EAGFL abgelehnt wurde— Klage eines Beihilfeempfängers — Un
zulässigkeit 
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LEITSÄTZE — RECHTSSACHE T-244/00 

Ein Wirtschaftsteilnehmer ist nicht un
mittelbar im Sinne von Artikel 230 Ab
satz 4 EG von einer an die Mitgliedstaaten 
gerichteten Entscheidung der Kommission 
betroffen, in der eine Reihe von zu Lasten 
des EAGFL gemeldeter Ausgaben ein
schließlich der Ausgaben im Zusammen
hang mit den diesem Wirtschaftsteilnehmer 
gezahlten Beihilfen der zugelassenen natio
nalen Zahlstellen wegen Verstoßes gegen 
Gemeinschaftsrecht von der Gemein
schaftsfinanzierung ausgeschlossen wurde. 
Diese Entscheidung betrifft nämlich nur die 
finanziellen Beziehungen zwischen dem 
EAGFL und den Mitgliedstaaten, da keine 
Bestimmung dieser Entscheidung den na
tionalen Zahlstellen aufgibt, die aufge
führten Beträge von den Empfängern zu
rückzufordern. Zu ihrer ordnungsgemäßen 
Durchführung genügt es, wenn der be
treffende Mitgliedstaat dem EAGFL die 
den von der Gemeinschaftsfinanzierung 
ausgeschlossenen Ausgaben ent
sprechenden Beträge erstattet. 

Daher wäre die Rückforderung der diesem 
Wirtschaftsteilnehmer für die fraglichen 
Haushaltsjahre gezahlten Gemeinschafts
beihilfen nicht unmittelbare Folge dieser 
Entscheidung, sondern einer Handlung, die 
der Mitgliedstaat auf der Grundlage natio
nalen Rechts vornähme, um seinen ge
meinschaftsrechtlichen Verpflichtungen in 
diesem Bereich nachzukommen. Dabei ist 
nicht auszuschließen, dass die zuständigen 
Stellen aufgrund außergewöhnlicher Um
stände auf die Rückzahlung der gewährten 
Beihilfen verzichten und die Erstattung der 
Beträge, die auszubezahlen sie sich zu Un
recht für ermächtigt hielten, an den EAGFL 
zu eigenen Lasten zu übernehmen. 

(vgl. Randnrn. 45, 47-48) 
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